
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 2 Stmk. LS Gesetzlicher
Schulerhalter

 Stmk. LS - Steiermärkisches Landwirtschaftliches Schulerhaltungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Gesetzlicher Schulerhalter von Berufs- und Fachschulen ist das Land.

(2) Dem gesetzlichen Schulerhalter obliegt die Errichtung, Erhaltung und Au4assung der Berufs- und Fachschulen und

die Tragung der damit verbundenen Kosten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen dieses Gesetzes.
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